
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 4528
29.3.2023

1Eingegangen: 29.3.2023 / Ausgegeben: 24.5.2023

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sie den aktuellen Umsetzungsstand des OZG in Baden-Württemberg be-
wertet (bitte mit konkreter Angabe der bisher digitalisierten OZG-Leistungen 
sowie nach ihrer Kenntnis im bundesweiten Vergleich);

2.  aus welchen Gründen die Umsetzung des OZG bis Ende 2022 in Baden-Würt-
temberg verfehlt wurde;

3. welche Konsequenzen sie daraus zieht;

4.  welche Landesgesetze bei der Einführung digitaler Abläufe in Baden-Württem-
berg berücksichtigt werden;

5.  welche Förder- und Anreizsysteme für die Umsetzung des OZG in Baden-
Württemberg zur Verfügung stehen;

6.		inwiefern	es	zutrifft,	dass	Medienberichten	zufolge	in	350	der	insgesamt	1	101	
Kommunen in Baden-Württemberg bisher nur ein Behördengang digital er-
ledigt werden kann (siehe auch SWR aktuell: „Online-Verwaltung: Deshalb 
hinkt Baden-Württemberg hinterher“. Stand: 4. Januar 2023); 

7.  welche Rolle die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in Baden-Würt-
temberg bei der Umsetzung des OZG spielt;

Antrag
des Abg. Daniel Karrais u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Stand der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des 
Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangs-
gesetz – OZG) in Baden-Württemberg
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 8.  wie viele Stellen für E-Government-Koordinatoren sie bei den Landkreisen 
sowie den kommunalen Verbänden bis heute unterstützt hat und weiterhin 
unterstützen	wird	(bitte	differenziert	nach	Jahren	sowie	der	jeweils	eingesetz-
ten Haushaltsmittel); 

 9. wie sie den bisherigen Erfolg des von ihr eingerichteten OZG-Hubs bewertet;

10.		welche	Maßnahmen	sie	konkret	umsetzt,	um	Bürgerinnen	und	Bürger	über	die	
Umsetzung des OZG in Baden-Württemberg zu informieren;

11.  wie viele Bürgerinnen und Bürger bisher ein Nutzerkonto auf service-bw an-
gelegt	haben	(bitte	auch	mit	Darstellung,	wie	viele	Anträge	im	Monat	durch-
schnittlich digital eingehen); 

12.  elche Auswirkungen sie von der Umsetzung des OZG auf die Verwaltungsab-
läufe im Land erwartet;

13.  wie sie die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Verwaltungsdigita-
lisierung insgesamt bewertet;

14.		wie	die	Abstimmung	mit	dem	BMI	und	angeschlossenen	Behörden	der	Bun-
desverwaltung	in	Bezug	auf	die	Anbindung	an	die	kommende	Smart	ID	ver-
läuft;

15.		wie	 sie	 den	 Erfolg	 der	 bisherigen	 Arbeit	 des	 IT-Planungsrats	 als	 zentrales	
politisches Steuerungsgremium für die Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern	bei	der	Informationstechnik	und	der	Digitalisierung	der	öffentlichen	Ver-
waltung in Deutschland bewertet.

29.3.2023

Karrais, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Brauer, Haag, 
Heitlinger,	Hoher,	Dr.	Jung,	Reith,	Dr.	Schweickert,	Trauschel	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Im	August	2017	trat	das	Gesetz	zur	Verbesserung	des	Onlinezugangs	zu	Verwal-
tungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) in Kraft. Demnach wurden Bund, 
Länder	und	Kommunen	verpflichtet,	bis	spätestens	Ende	2022	ihre	Verwaltungs-
leistungen auch digital über Verwaltungsportale anzubieten. Es sind 575 Leis-
tungspakete, unterteilt in rund 6 000 Einzelleistungen. 

Baden-Württemberg	bearbeitet	das	Themenfeld	„Mobilität	und	Reisen“	gemein-
sam mit Hessen und dem Bundesverkehrsministerium. 

In	Baden-Württemberg	wurde	das	Ziel	der	Umsetzung	des	OZG	bis	Ende	2022	
verfehlt. 

Der Antrag soll sich nach den Ursachen für die verfehlte Umsetzung des OZG bis 
Ende 2022 erkundigen sowie nach dem von der Landesregierung vorgesehenen 
weiteren Vorgehen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit	Schreiben	vom	24.	April	2023	Nr.	IM5-0141.5-409/1	nimmt	das	Ministerium	
des	 Inneren,	 für	Digitalisierung	und	Kommunen	 zu	dem	Antrag	wie	 folgt	Stel-
lung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie sie den aktuellen Umsetzungsstand des OZG in Baden-Württemberg be-
wertet (bitte mit konkreter Angabe der bisher digitalisierten OZG-Leistungen 
sowie nach ihrer Kenntnis im bundesweiten Vergleich);

Zu 1.:

Der aktuelle Umsetzungsstand des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in Baden-Würt-
temberg wird insgesamt positiv bewertet:

•	 	In	 den	 vergangenen	 drei	 Jahren	 wurden	 mehr	 als	 520	 Online-Dienste	 ent-
wickelt (siehe hierzu die Übersicht in der Anlage). Dies erfolgte entweder 
als	 sogenannte	Standardprozesse	durch	die	beauftragten	 IT-Dienstleister	oder	
durch Kommunen mithilfe des vom Land zur Verfügung gestellten sog. Digi-
talen Schnellbaukastens. Hierunter fallen auch Doppelungen von Verwaltungs-
leistungen, wenn beispielsweise zwei unterschiedliche Kommunen für diesel-
be Verwaltungsleistung einen eigenständigen Online-Dienst entsprechend der 
kommunalen Eigenheiten erstellt haben. Online-Dienste, die mithilfe des Di-
gitalen Schnellbaukastens erstellt wurden, lassen sich in der Übersicht in der 
Anlage	am	Klammerzusatz	„(UNIP)“	und	der	Nennung	des	Namens	der	erstel-
lenden Kommune erkennen.

•  So wurde beispielsweise in Baden-Württemberg im Rahmen der vom Land über-
nommenen Ko-FeDerführung	im	Themenfeld	„Mobilität	und	Reisen“	die	beson-
ders	 häufig	 genutzte	Verwaltungsleistung	 zur	An-,	 Ab-	 oder	Ummeldung	 von	
Kraftfahrzeugen	digitalisiert.	Nach	Inkrafttreten	der	vom	Bund	novellierten	Fahr-
zeugzulassungsverordnung voraussichtlich am 1. September 2023 können Bür-
gerinnen, Bürger und dann auch Unternehmen ihre Fahrzeuge mit dem Online-
Dienst „i-Kfz 4“ nicht nur komplett digital zulassen, sondern unmittelbar nach 
Abschluss	 des	Online-Antrags	 auch	 sofort	 losfahren.	 Über	 den	 vom	 Innenmi-
nisterium	entwickelten	OZG-Hub	wird	der	Dienst	(offiziell	i-Kfz	Stufe	4)	nicht	
nur in Baden-Württemberg, sondern in allen an einer Nachnutzung interessierten 
Ländern	bereitgestellt.	Seit	dem	24.	April	2023	wird	im	Vorgriff	auf	„i-Kfz	4“	
die	 digitale	 Verwaltungsleistung	 „i-Kfz	 3-Plus“	 im	 Landkreis	 Heilbronn	 er-
folgreich	 pilothaft	 eingesetzt.	 In	 den	 kommenden	Wochen	 wird	 der	 Online-
Dienst auch bei weiteren Zulassungsbehörden erprobt werden. Hierfür arbeitet 
das	 projektführende	 Innenministerium	mit	 dem	 kommunalen	 IT-Dienstleister	
Komm.ONE zusammen.

•	 	Mit	den	mehr	als	520	auf	service-bw	für	die	Kommunen	 in	Baden-Württem-
berg verfügbaren Online-Diensten werden bei den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden 259 unterschiedliche Verwaltungsleistungen abgedeckt.

•  Rund 50 Kommunen nutzen mehr als 100 Online-Dienste, weitere rund 50 Kom-
munen zwischen 50 und 99 Online-Diensten. 230 Kommunen bieten ihren Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zwischen 20 und 49 Online-Dienste 
an.

Die Landesregierung hat keine Kenntnis über umgesetzte OZG-Leistungen in den 
anderen Ländern, die über die Darstellung auf dem Dashboard „Digitale Verwal-
tung“	des	Bundesministeriums	des	Innern	und	für	Heimat	(BMI)	hinausgehen.
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2.  aus welchen Gründen die Umsetzung des OZG bis Ende 2022 in Baden-Würt-
temberg verfehlt wurde;

Zu 2.:

Die Umsetzung des OZG in Baden-Württemberg wird aus Sicht der Landesre-
gierung nicht als verfehlt betrachtet. Das OZG war Auslöser für einen nachhalti-
gen	Wandel	und	zugleich	eines	der	größten	Modernisierungsprojekte	der	öffent-
lichen Verwaltung. Durch das OZG wurden organisatorische sowie technische 
Strukturen	geschaffen,	die	eine	digitale	Transformation	der	Verwaltung	in	einem	
Flächenland ermöglichen sowie neue Formen der Zusammenarbeit in Digitalisie-
rungsprojekten	zwischen	Bund,	Länder	und	Kommunen	erprobt.

Die Gründe, weswegen die ambitionierten Ziele des OZG bis Ende 2022 in Ba-
den-Württemberg und bundesweit nicht vollumfänglich erreicht wurden, sind 
vielfältig. So wurden Einigungen bzw. Entwicklungen bundesweit technisch ein-
heitlicher Standards durch den Bund erst zu einem späten Zeitpunkt in der OZG-
Umsetzung	vorgenommen.	Teilweise	 sind	 diese	 nach	wie	 vor	 noch	 nicht	 abge-
schlossen. Zudem macht die Umsetzung länderübergreifender Digitalisierungs-
projekte	entsprechende	Verwaltungsvereinbarungen	bzw.	-abkommen	notwendig,	
die zeitlich und organisatorisch aufwendig sind. Auch die in einem solchen bun-
desweiten	Großprojekt	 notwendigen	Abstimmungen	mit	 der	 kommunalen	Voll-
zugsebene erhöhen die Umsetzungskomplexität enorm. Die Nachnutzung digita-
ler Verwaltungsleistungen anderer Länder führt außerdem zu vergaberechtlichen 
und haushaltsrechtlichen Fragestellungen, die erstmalig zu lösen sind bzw. für die 
Blaupausen entwickelt werden müssen. Ferner sind die Entwicklung von Online-
Diensten und die dafür notwendigen Abstimmungen der oben genannten Ver-
fahrensschritte nur durch den Einsatz von erheblichen personellen Ressourcen 
möglich, die vielerorts in der Regelstruktur fehlen.

3. welche Konsequenzen sie daraus zieht;

Zu 3.:

Ein besonderer Fokus wird auf der Digitalisierung in der Fläche liegen. Noch nut-
zen nicht alle 1 101 Gemeinden im Land die Angebote und insbesondere Online-
Dienste, die das Land auf dem Dienstleistungsportal service-bw zur Verfügung 
stellt.	 Ziel	 muss	 es	 deswegen	 sein,	 mit	 gemeinsamen	Digitalisierungsprojekten	
von	 Land	 und	 Kommunen	 sowie	 einer	 flächendeckenden	 Anbindung	 der	 voll-
ziehenden Behörden an Online-Dienste, die Digitalisierung in der Fläche für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nutzbar zu machen.

In	diesem	Zusammenhang	ist	in	den	kommenden	Monaten	und	Jahren	eine	zuneh-
mende	 Intensivierung	 der	 Nachnutzung	 von	Online-Diensten	 aus	 anderen	 Län-
dern	nach	dem	„Einer-für-Alle-Prinzip“	(EfA)	zu	erwarten.	Viele	Online-Dienste	
werden dem Land von anderen Ländern sukzessive zur Nachnutzung angeboten 
werden,	ganz	überwiegend	als	volldigitale	Services,	die	keine	Medienbrüche	ha-
ben und einen Behördenbesuch entbehrlich machen werden. Die Landesregierung 
wird	in	jedem	Einzelfall	unter	Beteiligung	der	Vollzugsbehörden	prüfen,	ob	eine	
Nachnutzung sinnhaft und wirtschaftlich ist.

Eine wichtige Rolle für eine höhere Flächendeckung spielen ebenfalls die in der 
Antwort	auf	Ziffer	5	und	8	benannten	E-Government-Koordinatorinnen	und	-Ko-
ordinatoren.

Die Landesregierung betrachtet eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung zu-
dem	als	Daueraufgabe,	die	nur	dann	möglich	 ist,	wenn	 langfristig	Personal	und	
Mittel	zur	Verfügung	stehen.	Eine	Auffassung,	die	ebenfalls	vom	Bund	und	den	
anderen	Ländern	vertreten	wird:	Im	Januar	2023	hat	das	BMI	einen	Entwurf	eines	
Gesetzes zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften 
(OZG-ÄndG) im Rahmen der Länderbeteiligung vorgelegt. Es verzichtet insbe-
sondere auf eine erneute Umsetzungsfrist und sieht die Bereitstellung einheit-
licher Basisdienste vor.
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4.  welche Landesgesetze bei der Einführung digitaler Abläufe in Baden-Württem-
berg berücksichtigt werden;

Zu 4.:

Wesentliche	Fragen	der	Einführung	digitaler	Abläufe	betreffen	Vorgaben	zu	Zu-
ständigkeiten und zu fachlichen Anforderungen, die beispielsweise zu Nachweis-
pflichten	 oder	 einzureichenden	Anträgen	 und	Dokumenten	 führen.	 Um	 digitale	
Antragsprozesse einzurichten, sind die zuständigen Stellen als Adressaten von 
Anträgen	 oder	Prozessmodellen	 anhand	 der	 gesetzlichen	Bestimmungen	 festzu-
stellen.	Außerdem	definieren	die	Fachgesetze	des	Landes	die	Anforderungen	für	
Baden-Württemberg,	die	bei	der	Umsetzung	des	EfA-Prinzips	vor	einer	 landes-
weiten Aktivierung von Antragsprozessen zu Änderungen an den Einheitspro-
zessen führen, die von anderen Ländern zur Nachnutzung bereitgestellt werden. 
Diese	Aufgabe	 zur	Einführung	 digitaler	Abläufe	 betrifft	 somit	 alle	Ministerien.	
Das	 Ministerium	 des	 Inneren,	 für	 Digitalisierung	 und	 Kommunen	 unterstützt	 
diese Aufgabe im Rahmen seiner Funktion als Digitalisierungsministerium. Darü-
ber	hinaus,	sind	eine	Vielzahl	an	bundesgesetzlichen	Festlegungen	in	den	jeweili-
gen Fachgesetzen zu beachten.

Daneben ist das E-Government-Gesetz Baden-Württemberg (EGovG BW) ein 
weiterer rechtlicher Baustein für die Einführung digitaler Abläufe in Baden-Würt-
temberg.	 Es	 enthält	 beispielsweise	 in	 §	 6	 die	 Verpflichtung	 zur	 elektronischen	
Aktenführung bei den Behörden des Landes. Aufgrund des dort beschriebenen 
Vorgehens arbeiteten am Ende des Jahres 2022 über 19 000 Nutzerinnen und Nut-
zer in der Landesverwaltung bei über 70 Behörden bereits mit der E-Akte BW. 
Bis zum Ende des Jahres 2024 werden mehr als 25 000 Nutzerinnen und Nutzer in 
rund 160 Behörden mit der E-Akte BW arbeiten.

Mit	§	15	EGovG	BW	und	seinen	Vorgaben	zur	E-Government-Infrastruktur	und	
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung in Servicekonten wurde das Dienstleis-
tungsportal des Landes service-bw etabliert. Es ist die zentrale Drehschreibe für 
die	digitale	Transformation	der	Verwaltung	von	Land	und	Kommunen.

Die	vom	IT-Planungsrat	verbindlich	beschlossenen	fachunabhängigen	und	fach-
übergreifenden	 IT-Interoperabilitäts-	oder	 IT-Sicherheitsstandards	werden	durch	
§ 17 EGovG BW für die Behörden im Land gesetzlich verbindlich vorgegeben 
und damit digitale Abläufe erleichtert.

Mit	den	Regelungen	zu	Organisation	und	Strukturen	der	Zusammenarbeit	in	der	
Informationstechnik	in	§§	18	ff.	EGovG	BW	verfügt	das	Land	zudem	über	einen	
guten Rahmen, um grundlegende Fragen für digitale Abläufe im Land anzuspre-
chen und abzustimmen. So werden die Aufgaben und Befugnisse der oder des 
Beauftragten	der	Landesregierung	für	Informationstechnologie	(CIO)	beschrieben	
oder	 die	 Einrichtung	 des	 IT-Kooperationsrates	 Baden-Württemberg	 bestimmt,	
welcher insbesondere die Einführung elektronischer, zusammenpassender und 
sicherer Verwaltungsprozesse zwischen Land und dem kommunalen Bereich ko-
ordiniert.

Mit	der	gesetzlichen	Festlegung	der	Rahmenbedingungen	für	die	Landesoberbe-
hörde	 IT	 Baden-Württemberg	 (BITBW)	 und	 die	 Komm.ONE	 AöR	 im	 Gesetz	
zur	Errichtung	der	Landesoberbehörde	IT	Baden-Württemberg	(BITBWG)	bzw.	
Gesetz über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung 
(ADVZG)	 erhalten	 der	 staatliche	 bzw.	 kommunale	 IT-Dienstleister	 jeweils	 für	
ihren	Bereich	die	Möglichkeit,	die	Einführung	digitaler	Abläufe	in	Baden-Würt-
temberg zu unterstützen und voranzutreiben.
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5.  welche Förder- und Anreizsysteme für die Umsetzung des OZG in Baden-Würt-
temberg zur Verfügung stehen;

8.  wie viele Stellen für E-Government-Koordinatoren sie bei den Landkreisen so-
wie den kommunalen Verbänden bis heute unterstützt hat und weiterhin un-
terstützen wird (bitte differenziert nach Jahren sowie der jeweils eingesetzten 
Haushaltsmittel);

Zu 5. und 8.:

Die	Ziffern	5	und	8	werden	aufgrund	ihres	Sachzusammenhangs	gemeinsam	be-
antwortet.

Die	Landesregierung	fördert	in	jedem	Landkreis	jeweils	eine	Stelle	zuzüglich	drei	
Stellen bei den Kommunalen Landesverbänden für sog. E-Government-Koordina-
torinnen	und	-Koordinatoren	zu	100	Prozent	mit	insgesamt	rund	8	Millionen	Euro	
für	die	 Jahre	2022	bis	2023.	Mit	der	Förderung	verfolgt	das	Land	das	Ziel,	bei	
den Landkreisen, Städten und Gemeinden ein Bewusstsein und zugleich eine Be-
reitschaft	für	die	Verwaltungsdigitalisierung	zu	schaffen.	Die	E-Government-Ko-
ordinatorinnen und -Koordinatoren sollen durch eine bessere Koordinierung der 
notwendigen	Informationen	sowie	durch	die	Unterstützung	der	kreisangehörigen	
Gemeinden	 bei	 der	 Umsetzung	 konkreter	 Digitalisierungsprojekte	 die	 flächen-
deckende Digitalisierung von Verwaltungsleistungen beschleunigen.

Bis dato sind drei von der Landesregierung geförderte Stellen für E-Government-
Koordinatorinnen und -Koordinatoren bei den Kommunalen Landesverbänden 
sowie insgesamt 30 von der Landesregierung geförderte Stellen für E-Govern-
ment-Koordinatorinnen und -Koordinatoren bei den Landkreisen besetzt. Ent-
sprechende	Fördermittel	sind	bis	zum	jetzigen	Zeitpunkt	noch	keine	abgeflossen,	
weswegen	eine	Differenzierung	nach	Jahren	sowie	eingesetzten	Haushaltsmitteln	
nicht möglich ist.

Mit	dem	Digitalen	Schnellbaukasten	und	der	E-Government-Plattform	service-bw	
stellt das Land den Kommunen ferner einen umfänglichen digitalen Werkzeug-
kasten lizenzkostenfrei zur Verfügung, der es ihnen ermöglicht, Verwaltungsleis-
tungen zu digitalisieren und ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen 
anzubieten.

Zudem wurden die Online-Dienste, die im Zeitraum 2020 bis 2022 als sogenann-
te	„Standardprozesse“	durch	IT-Dienstleister	entwickelt	wurden,	auch	durch	die	
Landesregierung	finanziert.	Diese	stehen	den	Kommunen	ebenfalls	lizenzkosten-
frei zur Verfügung.

6.  inwiefern es zutrifft, dass Medienberichten zufolge in 350 der insgesamt 1 101 
Kommunen in Baden-Württemberg bisher nur ein Behördengang digital erle-
digt werden kann (siehe auch SWR aktuell: „Online-Verwaltung: Deshalb hinkt 
Baden-Württemberg hinterher“. Stand: 4. Januar 2023);

Zu 6.:

In	Bezug	 auf	 das	Angebot	 von	Online-Diensten	wird	 auf	 die	Antwort	 zu	 Frage	 1	
verwiesen. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Anzahl von aktivierten 
digitalen Verwaltungsleistungen durch die Kommunen deutlich zu erhöhen. Da 
die Aktivierung der Online-Dienste auf service-bw eigenverantwortlich durch die 
Kommunen erfolgt, hängt die Flächendeckung auch von deren Engagement ab.
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7.  welche Rolle die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in Baden-Würt-
temberg bei der Umsetzung des OZG spielt;

Zu 7.:

Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in Baden-Württemberg spielt 
nach Einschätzung der Landesregierung bei der Umsetzung des OZG eine wich-
tige Rolle. So wurde ein Großteil der rund 520 vorhandenen Online-Dienste mit-
hilfe des vom Land entwickelten und weiterentwickelten Digitalen Schnellbau-
kasten durch die Kommunen im Land erstellt.

9. wie sie den bisherigen Erfolg des von ihr eingerichteten OZG-Hubs bewertet;

Zu 9.:

Das	Projekt	OZG-Hub	wurde	erfolgreich	zum	Ende	des	Jahres	2022	abgeschlos-
sen.	 Die	 Projektziele	 konnten	 im	 Rahmen	 des	 geplanten	 Finanzrahmens	 recht-
zeitig	 erreicht	werden.	Die	 Finanzierung	 erfolgte	 bis	 zum	 Projektabschluss	 aus	
Bundesmitteln.	Das	Produkt	OZG-Hub	stellt	eine	wichtige	Komponente	zur	Er-
gänzung der Servicelandschaft von service-bw dar und ermöglicht die Einbindung 
in	 die	 föderale	 IT-Architektur.	Dies	wird	 auch	 von	 anderen	Ländern	 geschätzt,	
die	 den	 OZG-Hub	 im	 Rahmen	 einer	 Kooperation	 bereits	 als	 Infrastruktur	 zur	
Entwicklung und zum Angebot von Online-Diensten nutzen, wie beispielsweise 
Sachsen-Anhalt für den Online-Dienst Schülerbeförderung und Bremen für den 
Online-Dienst Negativbescheinigung (Bescheinigung über das alleinige Sorge-
recht).	Es	sind	bereits	erste	Online-Dienste	auf	dem	OZG	Hub	verfügbar.	In	Kür-
ze wird der Online-Dienst zur Kfz-An- und Abmeldung („i-Kfz Stufe 4“), eine 
von	16	vom	IT-Rat	des	Bundes	im	Februar	2023	besonders	priorisierte	Fokusleis-
tungen mit bundesweiter Aufmerksamkeit, auf dem OZG-Hub verfügbar sein und 
im Verlauf des Jahres in andere Länder ausgerollt werden.

10.  welche Maßnahmen sie konkret umsetzt, um Bürgerinnen und Bürger über die 
Umsetzung des OZG in Baden-Württemberg zu informieren;

Zu 10.:

Die Landesregierung informiert die Bürgerinnen und Bürger über die Umsetzung 
des	OZG	in	Baden-Württemberg	 im	Rahmen	ihrer	allgemeinen	Presse-	und	Öf-
fentlichkeitsarbeit. Die Kommunikation über zur Verfügung stehende sowie nach-
nutzbare Online-Dienste ist aus Sicht der Landesregierung aufgrund der örtlichen 
Zuständigkeit von den Kommunen zu leisten.

11.  wie viele Bürgerinnen und Bürger bisher ein Nutzerkonto auf service-bw an-
gelegt haben (bitte auch mit Darstellung, wie viele Anträge im Monat durch-
schnittlich digital eingehen);

Zu 11.:

Aktuell	 bestehen	 über	 911	000	 persönliche	 Servicekonten.	 Pro	 Monat	 kom-
men	 zwischen	 25	000	 und	 30	000	 neue	 Konten	 hinzu,	 sodass	 der	 Meilenstein	
1	000	000	persönliche	Servicekonten	ca.	im	Mai	bis	Juli	2023	erreicht	sein	wird.	
Durchschnittlich	werden	441	Anträge	pro	Tag	über	service-bw	abgewickelt.	Et-
was weniger als die Hälfte davon sind Elterngeldanträge (ca. 190 täglich).

Die Erhebung über die vergangenen Jahre zeigt einen kontinuierlichen Zuwachs 
an Online-Anträgen. Der bisherige Rekord konnte im Januar mit durchschnittlich 
628	Anträgen	pro	Tag	erreicht	werden.
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12.  welche Auswirkungen sie von der Umsetzung des OZG auf die Verwaltungsab-
läufe im Land erwartet;

Zu 12.:

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Verwaltungsdigitalisierung im 
Rahmen der Umsetzung des OZG bei den Kommunen in Baden-Württemberg zu 
Effektivitäts-	und	Effizienzsteigerungen	der	 internen	Verwaltungsabläufe	 führen	
wird.

13.  wie sie die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Verwaltungsdigita-
lisierung insgesamt bewertet;

Zu 13.:

Nach einer anfänglich herausfordernden Orientierungs- und Erprobungsphase 
sind	aus	Sicht	der	Landesregierung	im	Programmmanagement	von	BMI	und	Fö-
deraler	 IT	Kooperation	(FITKO)	 länderübergreifende	Strukturen	geschaffen	und	
viele,	z.	B.	rechtliche,	Hürden	beseitigt	worden.	Die	geschaffenen	Strukturen	bil-
den die Basis für die zukünftige föderale Zusammenarbeit in der Verwaltungs-
digitalisierung.

14.  wie die Abstimmung mit dem BMI und angeschlossenen Behörden der Bundes-
verwaltung in Bezug auf die Anbindung an die kommende Smart ID verläuft;

Zu 14.:

Das	BMI	 informiert	 die	Länder	 regelmäßig	 über	 den	Fortschritt	 bei	 der	Smart-
eID.	Mit	 ersten	 Lösungen	 für	 ausgewählte	Gerätehersteller	wird	 im	 Laufe	 die-
ses	Jahres	gerechnet.	Die	Anbindung	der	Smart-eID	und	deren	Verwendung	zur	 
Authentifizierung	im	Rahmen	von	Online-Diensten	wird	seitens	der	Landesregie-
rung unterstützt.
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15.  wie sie den Erfolg der bisherigen Arbeit des IT-Planungsrats als zentrales 
politisches Steuerungsgremium für die Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern bei der Informationstechnik und der Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung in Deutschland bewertet.

Zu 15.:

Das	Ziel	des	IT-Planungsrates	ist	es,	die	Zusammenarbeit	der	Bundes-	und	Lan-
desbehörden	 in	Fragen	 der	 Informationstechnologie	 und	 der	Digitalisierung	 der	
öffentlichen	Verwaltung	zu	koordinieren	und	zu	fördern.	In	dieser	Rolle	hat	der	
IT-Planungsrat	 wichtige	 Entscheidungen	 getroffen,	 um	 die	 Digitalisierung	 in	
Deutschland voranzutreiben.

Trotz	dieser	wichtigen	Impulse	bleibt	festzustellen,	dass	die	Entscheidungen	des	
IT-Planungsrates	oftmals	viel	Zeit	benötigen	und	auch	die	Zusammenarbeit	zwi-
schen den Bundes- und Länderbehörden noch verbessert werden muss, um die 
Umsetzung	der	Entscheidungen	zu	beschleunigen.	Dies	hat	auch	der	IT-Planungs-
rat	selbst	erkannt	und	aktuell	verschiedene	Maßnahmen	ergriffen.	So	wurden	nun	
aktuell	 mehrjährige	 Schwerpunktthemen	 formuliert,	 damit	 der	 Blick	 fokussiert	
und die Kräfte gebündelt werden.

Strobl
Minister	des	Inneren,	
für Digitalisierung und Kommunen
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